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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National

rat Huber und Kollegen Nr.2188/J betreffend Kraftwerk Paternion, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 - 4: 

Ich möchte feststellen, daß das Flußkraftwerk Paternion gemäß § 100 

Abs. 3 WRG 1959 von der Staubeckenkommission mangels Zuständigkeit 

nicht zu prüfen war. 

Das gegenständliche Kraftwerk wurde nach gehöriger Prüfung durch die 

Sachverständigen der Obersten Wasserrechtsbehörde unter Vorschreibung 

verschiedener Bedingungen und Auflagen gemäß den einschlägigen Bestim

mungen des Wasserrechtsgesetzes bewilligt. 

Zu Frage 5: 

Im Zuge des Aufstaus sind im Bereiche von Ferndorf geringfügige 

Vernässungen an der Luftseite der Begleitdämme, nicht jedoch 
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Verschlammungen aufgetreten. 

Die Österreichische Draukraftwerke AG war bemüht, noch vor der Anbau

zeit diese Vernässungen zu beheben und hat ein örtlich begrenztes Entwässe

rungsprojekt geplant, welches von der Agrarbezirksbehörde nach Einholung 

der Stellungnahme der betroffenen Grundeigentümer genehmigt wurde. 

Dieses Projekt ist bereits realisiert und hat sich, wie dem letzten Bericht 

der wasserrechtlichen Bauaufsicht zu entnehmen war, gut bewährt. Die 

Vernässungen sind bereits weitgehend verschwunden. 

Zu Frage 6: 

Da das Kraftwerk Paternion zum bevorzugten Wasserbau erklärt wurde, 

sind allfällige Entschädigungsansprüche, falls nicht eine einvernehmliche 

Lösung zu Stande kommt, beim Landeshauptmann von Kärnten als Wasser

rechtsbehörde einzubringen, der umgehend hierüber zu entscheiden hat. 

Der Bundesminister: 
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